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9. Januar 2020 

Ihre Anfrage zur Umsetzung des Lärmaktionsplanes in Bezug auf Geschwindig 
keitsbegrenzungen in der Ortslage Altheide 

Sehr geehrter Herr Löttge, 

mit Ihrer oben genannten Anfrage baten Sie um Auskunft über den aktuellen Sachstand bei 
der Umsetzung des Lärmaktionsplanes in Bezug auf die Regelungen einer weiterführenden 
Geschwindigkeitsbegrenzung an der B 105 in der Ortslage Altheide. 

Der Straßenverkehrsbehörde liegt seit dem 13. November 2019 ein Antrag auf Reduzierung der 
Geschwindigkeit in der Ortslage Altheide vor. Mit diesem Antrag wurden auch die Daten der 
Verkehrszählung, welche durch die Stadt Ribnitz-Damgarten ausgeführt wurde, übermittelt. 
Dieser Antrag wird derzeit geprüft. 

Auch wenn der Ortsteil Altheide Bestandteil des Lärmaktionsplanes der Stadt Ribnitz 
Damgarten ist, wird dieser Antrag als Einzelfallentscheidung betrachtet und bearbeitet. 
Im Anhörungsverfahren zum Lärmaktionsplan hat der Landkreis Vorpommern-Rügen am 
18. Juni 2018 eine Gesamtstellungnahme abgegeben. Bestandteil dieser Gesamtstellungnahme 
ist die Teilstellungnahme der Straßenverkehrsbehörde. In dieser wurde dem Lärmaktionsplan 
grundsätzlich zugestimmt, allerdings mit der Einschränkung, dass verkehrsregelnde Maßnah 
men, insbesondere die Umsetzung einer Tempo 30 Zone, oder durch Verkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen einer abschließenden Prüfung und Genehmigung durch die Straßenver 
kehrsbehörde unterliegen. 

Nach Beendigung der Prüfung ergeht dann ein Bescheid. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. 

Mit freundlichen Grüßen 

~~ 
Dr. Stefan Ke~ 
Landrat 
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